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Bundesverfassungsgericht:
Anwälte angemessen
honorieren

Richter des Bundesverfassungs-
gerichts referierte

Die verfassungsrechtliche Stellung des
Anwalts wirft immer wieder spannen-
den Fragen auf, ist der Anwalt doch
ausdrücklich in der Verfassung nicht
erwähnt. Auf der Herbsttagung der
Landesgruppe Bayern der AG Verwal-
tungsrecht in Regensburg sprach Prof.
Dr. Reinhard Gaier, Richter des Bun-
desverfassungsgerichts und Ersten Se-
nats des Bundesverfassungsgericht für
das Berufsrecht zuständig.
Prof. Dr. Reinhard Gaier lieferte im
Rahmen seines Referats „Aktuelle Ver-
fassungsfragen des Anwaltsberufs“ Be-
lege für die These, dass der Anwalts-
beruf durch seine besondere Funktion
im Rechtsstaat einen herausgehobenen
grundrechtlichen Schutz genieße.
Gaier stellte heraus, dass Rechtsan-
wälte nicht nur am „allgemeinen“
Schutz des Art. 12 GG teilnähmen,
sondern wegen des Rechtsstaatsprin-
zips gewissermaßen reflexiv begünstigt
seien. Dazu nannte er einige Beispiele:
9 Mit Beschluss vom 25.11.08 (1 BvR
848/07, AnwBl 2009, 223) gab das Bun-
desverfassungsgericht einem Rechts-
anwalt Recht, der sich gegen einen
wegen Verstoß gegen § 12 BORA (Um-
gehungsverbot) erteilten Verweis zur
Wehr gesetzt hatte. Er hatte in Abwe-
senheit des gegnerischen Kollegen ei-
nen vom Gericht empfohlenen Ver-
gleich abgeschlossen, was zu Gunsten
und im Interesse seines Mandanten
aber zulässig sei.
9 Dass nach dem Grundsatz „iura
novit curia“ die rechtliche Beurteilung
des Prozessstoffs alleine beim Gericht
liege und der Rechtsanwalt deshalb bei
einer (verhinderbaren) Fehlentschei-
dung nicht haften soll, sieht das
BVerfG allerdings nicht. Mit Beschluss
vom 22.4.09 (1 BvR 386/09, NJW 2009,
2945) gab es dem BGH, der den un-
kundigen Rechtsanwalt zum Schadens-
ersatz verpflichtet hatte, in Ergänzung
der Entscheidung aus dem Jahr 2002 (1
BvR 399/02, AnwBl 2002, 655) Recht.
9 Angesichts ständig steigender
Staatsschulden und knapper Justizkas-
sen merkte Gaier kritisch an, dass sich

die materielle Absicherung eines men-
schenwürdigen Daseins nicht an Ren-
diteerwartungen messen lasse müsse.
Prozesskostenhilfe sei Verpflichtung
des Staates, keine Wohltat (vgl. Be-
schluss vom 14.10.2008 – 1 BvR
2310/06, AnwBl 2008, 874 [Beratungs-
hilfe], und Beschluss vom 4.5.2009 – 1
BvR 2251/08 AnwBl 2009, 554 [Pflicht-
verteidigerhonorar]).

Keine Kürzung bei PKH
Gaier betonte deshalb, dass das BVerfG
konsequent der „Beutelschneiderei“
durch ungerechtfertigte Kürzung von
Prozesskostenhilfe entgegentrete:
Schon Mitte 2005 habe das Bundesver-
fassungsgericht darauf hingewiesen,
dass die Deckelung des Streitwerts in
Ehesachen (vgl. § 48 GKG) auf 2.000
Euro in Fällen der Prozesskostenhilfe
verfassungswidrig sei. In Folge hätten
zahlreiche Oberlandesgerichte ihre bis-
herige Praxis aufgegeben. Fast alle. Das
BVerfG war hier gezwungen, mit Be-
schlüssen vom 17.12.08 (1 BvR 177/08,
NJW 2009, 1197; 1 BvR 1369/08,
FamRZ 2009, 491) einem – letzten –
Oberlandesgericht (OLG Oldenburg)
objektiv willkürliche (!) Entscheidungs-
praxis zu attestieren. Die Feststellung
des Bundesverfassungsgerichts, dass
der Staat den Rechtsanwälten angemes-
senes Honorar für ihre Dienste
schulde, ist nach Gaier ein Beleg dafür,
dass es die Berufsfreiheit der Rechts-
anwälte auch und gerade wegen ihres
Bezugs zur Rechtsstaatlichkeit beson-
ders ernst nehme.

Im Anschluss an das Referat ent-
wickelte sich eine angeregte Diskussion
zwischen den Teilnehmern, die Anwalt-
schaft und Justiz gleichermaßen reprä-
sentierten. Die Herbsttagung der AG
Verwaltungsrecht Bayern war damit
nicht nur lehrreich. Sie gab zugleich
Anregungen für eine weiterhin kolle-
giale und respektvolle Zusammen-
arbeit.

Rechtsanwalt Dr. Matthias Ruckdäschel,
Regensburg
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